
Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 136 „Kennedystraße Süd 2“ 
Förmliche Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit 
 
 
Von den beteiligten Fachstellen haben Anregungen oder Einwände vorgebracht: 
• Bayernwerk AG 

• Deutsche Telekom Technik GmbH 

• Freiwillige Feuerwehr Amberg 

• Polizeiinspektion Amberg 

• Solarenergie Förderverein Amberg 

• Stadt Amberg Referat 2 

• Stadt Amberg Referat 3 - untere Immissionsschutzbehörde 

• Stadtwerke Amberg 

• Wasserwirtschaftsamt Weiden 

 

Von den beteiligten Fachstellen haben keine Anregungen oder Einwände vorgebracht: 
• Amt für Digitalisierung und Vermessung 

• Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

• Bayerischer Bauernverband 

• Die Stadtheimatpflegerin 

• PLEdoc GmbH 

• Regierung der Oberpfalz 

• Stadt Amberg Referat 3 

• Stadt Amberg Tiefbauamt 
• Stadt Amberg Referat 4 

 

Von den beteiligten Fachstellen haben keine Stellungnahme abgegeben: 
• Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

• Bund Naturschutz in Bayern e.V. 
• Deutsche Post Bauen GmbH 

• Regionaler Planungsverband 

• Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach 

• Stadt Amberg der Behindertenbeauftragte 

• Stadt Amberg Grünplanung und Landespflege 

• Stadt Amberg Bauverwaltungsamt 
• Stadt Amberg Bauordnung und Denkmalpflege 

• Zweckverband Nahverkehr Amberg 

 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
• Bürger 1 
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Anregungen im Rahmen der Beteiligung  
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 
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Nach telefonischer Rücksprache am 15.04.2019 besteht gegen die Planung 
keine Einwende. Das 20-kV-Kabel muss aufgrund der Querspange geringfü-
gig verlegt werden. Dies wurde mit der Bayernwerk GmbH abgesprochen. 

Bayernwerk Netz GmbH - Stellungnahme vom 26.03.2019 
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Bayernwerk Netz GmbH - Stellungnahme vom 19.11.2018 
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Anregungen im Rahmen der Beteiligung  
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im weiteren Verlauf der 
Planung berücksichtigt. 
 

Deutsche Telekom Technik GmbH - Stellungnahme vom 14.03.2019 
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Anregungen im Rahmen der Beteiligung  
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Anregungen im Rahmen der Beteiligung  
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 Deutsche Telekom Technik GmbH - Stellungnahme vom 19.11.2018 
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Die Entfernung zwischen Parkfläche und Fußweg beträgt bisher 3,70 Meter. 
Die Planung wurde nun angepasst und die Entfernung auf 4 Meter erhöht. 
 

Verkehrsrechtliche Anordnungen sind nicht teil der Bauleitplanung. Der Hin-
weis wurde allerdings an das Straßenverkehrsamt weitergegeben. 
 

Die Löschwasserversorgung wird von den Stadtwerken Amberg geplant. Der 
Hinweis wurde daher an die Stadtwerke weitergegeben. 
 

 

Freiwillige Feuerwehr Amberg - Stellungnahme vom 21.03.2019 
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Im Plangebiet sind 6 öffentliche Parkplätze geplant, dies wird als ausreichend 
eingestuft. Mehr öffentliche Parkplätze sind nicht möglich, da nur Bereiche in 
Frage kommen, die nicht vor oder gegenüber von Grundstückszufahrten lie-
gen. 
 

Anmerkung: nach der förmlichen Beteiligung hat sich der Entwurf grundle-
gend geändert. Aufgrund von neuen Grundstücksverhältnissen konnte der 
verlauf der Querspange optimiert werden. In diesem neuen Entwurf sind nun 
5 öffentliche Parkplätze vorhanden. Dieser neue Entwurf wird erneut ausge-
legte. 

Polizeiinspektion Amberg - Stellungnahme vom 09.04.2019 
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Anregungen im Rahmen der Beteiligung  
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Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 
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Nach der förmlichen Beteiligung hat sich der Entwurf grundlegend geändert. 
Aufgrund von neuen Grundstücksverhältnissen konnte der verlauf der Quer-
spange optimiert werden. Die folgende Abwägung bezieht sich auf den neu-
en Entwurf, welcher erneut ausgelegt wird. 
 

Die Stadt Amberg wird die Giebelstellung der Gebäude nicht ändern. 5 Ge-
bäude haben eine Südausrichtung und 17 Gebäude eine Westausrichtung. 
Somit ist auf allen Gebäuden die Nutzung von PV-Anlagen möglich. Eben-
falls ist die Nutzung von Sonnenkollektoren auf allen Gebäuden möglich, da 
eine Aufständerung bis 40 Grad erlaubt ist. 
 

Die Gebäude entlang der neuen Querspange können aus lärmschutzgründen 
nicht gedreht werden, da sie sonst näher an der Querspange liegen. Die 
Doppelhäuser können ebenfalls nicht gedreht werden, da sonst zusätzliche 
Fußwege notwendig werden und auf den Grundstücken der von der Straße 
abgewandten Seite keine Möglichkeit besteht, eine Garage zu errichten. Die 
8 verbleibenden Gebäude in der Mitte des Plangebietes könnten einzeln be-
trachtet theoretisch nach Süden gedreht werden. Hier sollte allerdings die 
Giebelstellung der anderen Gebäude aufgenommen werden, um eine gestal-
terische Beruhigung des Straßenbildes zu erzeugen. Daher wird die Giebel-
stellung zugunsten der städtebaulichen Ordnung nicht verändert. 
 

Auf eine Verpflichtung zur Installation einer Photovoltaikanlage wird im vorlie-
genden Bebauungsplan verzichtet. Den Bauherren soll der Freiraum gelas-
sen werden, selbst zu entscheiden, welche Energieform genutzt werden soll. 
 

Solarenergie Förderverein Amberg - Stellungnahme vom 09.04.2019 
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 Solarenergie Förderverein Amberg - Stellungnahme vom 09.04.2019 
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Anregungen im Rahmen der Beteiligung  
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Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

 Vorlage 005/0183/2019 Anlage 5, Seite 10 

© Stadt Amberg, Referat für Stadtentwicklung und Bauen, Stadtentwicklungsamt 

 

Die Errichtung eines Einzelhauses auf Parzelle 10 ist aufgrund der dann ent-
stehenden Grundstücksgrößen nicht möglich. Im Entwurf  vom 10.10.2018 
war noch kein Regenrückhaltebecken vorgesehen und dementsprechend 
mehr Platz. 
 

Die Planung wurde geändert. Die Garage für Parzelle 10 wurde am Haus 
platziert, so dass die Garage zwischen Parzelle 11 und 12 entfällt. 
 

Die Planung wurde geändert. Die Höhe der Schallschutzwand und des 
Schallschutzwalls wurden in den textlichen Festsetzung und in der Plan-
zeichnung eingetragen. Auf die Festsetzung der Ausführung wird verzichtet. 
Die Ausführung wird in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt in der weiteren 
Planung bestimmt. Dies hat keine Auswirkungen auf den Schallschutz. 
 

 

Referat 2 - Stellungnahme vom 10.04.2019 
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Mit Schreiben vom 20.09.2017 hat die untere Immissionsschutzbehörde ein 
Schallgutachten gefordert. Dieses wurde beauftragt und im Juli 2018 abge-
geben. Es kommt zu dem Ergebnis, dass Lärmschutzmaßnahmen erforder-
lich sind. Dies wurde im Bebauungsplan berücksichtigt. 
 

Referat 3 - Stellungnahme vom 10.04.2019 
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Der Hinweis wurde an das Tiefbauamt weitergeleitet und wird im weiteren 
Verfahren berücksichtigt. 

Stadtwerke Amberg Versorgung GmbH - Stellungnahme vom 25.03.2019 
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Entwässerung: 
Es handelt sich nicht um ein Versickerungsbecken sondern um ein Regen-
rückhaltebecken, daher gibt es auch keinen Notüberlauf. 
Es findet auch keine Versickerung auf privaten Grundstücksflächen statt. 
Telefonisch teilte das Wasserwirtschaftsamt mit, dass kein Wasser in den 
Mantlachtalgraben eingeleitet werden darf. Dies wird berücksichtigt. 
 

Altlasten: 
Die Auswertung von historischen Luftbildern ergab keine Hinweise auf mögli-
che Altlastenvorkommen. Allerdings kann nicht vollständig das Vorkommen 
von Altlasten ausgeschlossen werden, da die Fläche sich im Randbereich 
einer ehemaligen militärischen Liegenschaft (US-Army) befindet. Im Zuge 
einer Aushubmaßnahme zur Errichtung eines Wohngebäudes im benachbar-
ten Baugebiet wurde organoleptisch auffälliges Material angetroffen. Um 
Überraschungen für die Bauherrn während der Aushubmaßnahmen zu ver-
meiden, wurde eine Altlastenuntersuchung in Auftrag gegeben. Diese kommt 
zu dem Schluss, dass sich der Verdacht auf eine schädliche Bodenverände-
rung als nicht hinreichend erweisen hat. Der Bodenaushub kann uneinge-
schränkt verwendet werden. 
 

 

 

Wasserwirtschaftsamt - Stellungnahme vom 09.04.2019 
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 Wasserwirtschaftsamt - Stellungnahme vom 09.04.2019 
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Anregungen im Rahmen der Beteiligung  
der Öffentlichkeit 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Planung wird in soweit geändert, dass in 
der Begründung darauf hingewiesen wird, dass keine durchgängige Verbin-
dung für den motorisierten Verkehr zugelassen werden soll. Hierzu wird ein 
umlegbarer Absperrpfosten angelegt, welcher von der Müllabfuhr oder ande-
ren Einsatzfahrzeugen bei Bedarf umgelegt werden kann. 
 

Der Hinweis wurde an das Straßenverkehrsamt weitergegeben. 
 

Bürger 1 - Stellungnahme vom 09.04.2019 
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Anregungen im Rahmen der Beteiligung  
der Öffentlichkeit 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Planung wird insoweit geändert, dass 
die maximale Firsthöhe auch für PV– und Sonnenkollektoren gilt. 
 

 

Bürger 1 - Stellungnahme vom 09.04.2019 
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Anregungen im Rahmen der Beteiligung  
der Öffentlichkeit 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

Die nachfolgend genannten Parzellennummern beziehen sich auf den Ent-
wurf zur öffentlichen Auslegung. 
 

Die Grundstücksgrenze zwischen der Parzelle 14 und 15 wird nicht geändert. 
 

Ziel der Parzellierung war es, Grundstücksgrößen zu generieren, die eine für 
Doppelhaushälften nachgefragte Größe aufweisen. Bei einer Verschiebung 
der Grenze würde Parzelle 15 zu groß und Parzelle 10-14 zu klein werden. 
 

Eine Bebauung mit Einzelhäusern ist hier nicht beabsichtigt, da es eine hohe 
Nachfrage nach Doppelhaushälften gibt und sich die Parzellen 10-15 beson-
ders städtebaulich für Doppelhausbebauungen eignen. 
 

Die maximale Grenzbebauung wird durch die Bayerische Bauordnung gere-
gelt. Diese bestimmt, dass maximal 9 Meter an die Grundstücksgrenze ge-
baut werden darf. Dies gilt für jedes Grundstück, sodass im vorliegenden Fall 
eine Grenzbebauung mit über 9 Meter entlang der Grundstücksgrenze zu 
Flurnummer 1415/10 möglich wäre. Nämlich dann, wenn beide Eigentümer 
der Parzellen 14 und 15 ihre erlaubten Nebenanlagen direkt an die Grenze 
bauen. Allerdings wäre selbst in diesem Falle eine ausreichende Belichtung 
und Belüftung gegeben, da die restliche Grenze dann von weiterer Grenzbe-
bauung frei zu halten ist. Vor allem auch, da es sich ausschließlich um Ne-
benanlagen und nicht um Hauptgebäude handelt. 

Bürger 1 - Stellungnahme vom 09.04.2019 



Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 136 „Kennedystraße Süd 2“ 

  

 Vorlage 005/0138/2019 Anlage 5, Seite 18 

© Stadt Amberg, Referat für Stadtentwicklung und Bauen, Stadtentwicklungsamt 
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der Öffentlichkeit 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

Die festgesetzte maximale Geschossigkeit und maximale Gebäudehöhe wird 
nicht geändert. Alle Gebäudeabstände sind groß genug, um auch bei einer 
maximale möglichen Bebauung  eine ausreichende Belichtung und Belüftung 
der Grundstücke zu gewährleisten. Bei den Abstände von den neuen Gebäu-
den zu den Bestandsgebäuden handelt es sich um übliche Maße in Wohnge-
bieten. 
 

Obwohl die bisherigen Abstände als ausreichend einzustufen sind, kann das 
Baufenster der Parzelle 8 und 9 zur Straße verschoben werden. Dadurch 
erhöht sich der Abstand des neuen Gebäudes zum Bestandsgebäude auf 
Parzelle 1415/10 auf 11,60 Meter. Diese Änderung wurde durchgeführt. 
 

Bürger 1 - Stellungnahme vom 09.04.2019 
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Nur der Baumbestand südlich der Bolzplätze muss der neuen Nutzung wei-
chen. Die meisten und größten Bäume im Plangebiet befinden sich allerdings 
nördlich der Bolzplätze und bleiben erhalten. 
 

Der naturschutzfachliche Ausgleich im Bauleitplanverfahren wird durch das 
Bundesnaturschutzgesetz geregelt. Der hier geforderte Ausgleich wird er-
bracht. Die Fläche von 882 m2 ist deshalb so niedrig, da nur der Teil auszu-
gleichen ist, der vom Bebauungsplan „Kennedystraße Süd“ überplant wird. 
Die restliche Fläche ist nicht auszugleichen, da es sich um ein beschleunig-
tes Verfahren nach § 13b BauGB handelt. 
 

Die Untere Naturschutzbehörde teilte in einer vorzeitigen Stellungnahme mit, 
dass eine saP anzufertigen ist. Diese wurde von einem Landschaftsarchitek-
turbüro erarbeitet. Folgende Arten wurden untersucht: Fledermäuse und 
sonstige Säugetiere, Kriechtiere und Lurche, Fische, Libellen, Schmetterlin-
ge, Käfer, Weichtiere, Gefäßpflanzen und Vögel. Mit dem Vorkommen eini-
ger Fledermausarten ist zu rechnen, weshalb als CEF-Maßnahme die Errich-
tung von Fledermauskästen und Vogelnistkästen vorgeschlagen wurde. Dies 
wurde im Frühjahr 2019 in Absprachen mit der Unteren Naturschutzbehörde 
erledigt. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass Bäume und Hecken nicht als Lärmschutz 
dienen können, diese reduzieren den Lärm um 0 dB. Bäume und Hecken 
können höchstens den „empfundenen“ Lärm reduzieren, wenn die Lärmquel-
le nicht mehr gesehen wird. 
 

Auf die geplante WA-Fläche erzeugen die nördlich gelegenen Bolzplätze so-
wie die geplante Querspange zwischen der Kennedystraße und dem Haager 
Weg Geräuschimmissionen. Aus diesem Grund wurde ein Schallgutachten 
beauftragt. Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass ohne Schallschutzmaßnah-
men entlang der Querspange und der Bolzplätze eine Überschreitung der 
zulässigen Werte zu erwarten ist. Aus diesem Grund sind Schallschutzmaß-
nahmen erforderlich. 

Bürger 1 - Stellungnahme vom 09.04.2019 


